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Planzeichenerläuterungen

gem. Planzeichenverordnung vom 18. Dez 1990 (PlanzV 90) BGBL 1991 IS:58

Planzeichenerläuterungen für die Stadtkarte siehe Zeichenvorschrift für Katasterkarten und Vermessungsrisse in NRW

Grenze des Änderungsbereiches

NEUE NUTZUNG

ALTE NUTZUNG

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

§ 5(2)1 BauGB

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

Mit Genehmigung des

Kreises Mettmann vom

19.03.2001 Kontroll-Nr.L16/01

Mit Genehmigung des

Kreises Mettmann vom

19.03.2001 Kontroll-Nr.L16/01

FLÄCHEN FÜR DEN LUFTVERKEHR

§ 5(5) BauGB / § 5(2)3 und (4) BauGB

Bauschutzbereich

Anflugsektor 23 / 23L

Schutzzone 2

gemäss FLUGLÄRMGESETZ

Gewerbegebiete

Industriegebiete

GE

GIGI

(      mit bes. Einschränkung in

 zukünftigen B-Plänen)

92. Änderung - Teil A

 Gewerbegebiet westl. "Am Roten Kreuz" / Tiefenbroich

Stand: 06 / 2009Maßstab: 1 : 5000

Amt für Stadtplanung, Vermessung und Bauordnung

STADT RATINGEN
Der Bügermeister

Flächennutzungsplan

Stadtplanung - 61.11 -

ENTWURF AUFSTELLUNG

DER BÜRGERMEISTER DER STADT RATINGEN -

AMT FÜR STADTPLANUNG, VERMESSUNG UND

BAUORDNUNG -

Ratingen, Juni  2009

Bearbeitet:  P.Hart

Bürgermeister Techn. Beigeordneter

Dieser Plan ist gemäß § 2(1) BauGB durch Beschluß

des  Rates der Stadt Ratingen vom 30.06.2009

aufgestellt  worden.

 Ratingen, den 01.09.2009

Bürgermeister

AUSLEGUNG

Dieser Plan  hat auf Grund des Beschlusses des

Rates vom ..................... gemäß §3(2) BauGB nach

ortsüblicher Bekanntmachung am ..................... in der

Zeit vom .................... bis .................... einschließlich

Begründung und den bereits vorliegenden umwelt-

bezogenen Stellungnahmen öffentlich ausgelegen.

Ratingen, den 01.09.2009

Bürgermeister

ABSCHLIESSENDER  BESCHLUSS

Über die während der Auslegung, gemäß § 3(2)

BauGB vorgebrachten Stellungnahmen hat der Rat

der Stadt Ratingen in seiner Sitzung am 15.12.2009

entschieden.

Der Rat der Stadt Ratingen hat in seiner Sitzung  am

15.12.2009 diese FNP-Änderung  abschließend

beschlossen.

Ratingen, den

    Bürgermeister

GENEHMIGUNG BEKANNTMACHUNG

Dieser Plan ist gemäß § 6(1) BauGB mit Verfügung

vom heutigen Tage genehmigt worden.

Düsseldorf, den

Bezirksregierung

Die Genehmigung der Bezirksregierung vom

..................... sowie die Möglichkeit der Einsichtnahme

dieses Planes mit Begründung und der zusammen-

fassenden Erklärung ist gemäß §6(5) BauGB  am

....................... ortsüblich bekanntgemacht worden.

Ratingen, den

Bürgermeister

N N

gez. Birkenkamp gez. Dr. Ulf-R.Netzel

SIEGEL

gez. Birkenkamp

SIEGEL

gez. Birkenkamp

SIEGEL

gez. Birkenkamp

SIEGEL


